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RS OGH 1975/2/25 3Ob234/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1975

Norm

AußStrG §19

Rechtssatz

Die Frage, wer zum Antrag auf Vollziehung ausländischer, im außerstreitigen Verfahren ergangener Verfügungen

legitimiert ist, ist nach inländischem Recht, nämlich nach den Bestimmungen des AußStrG zu beurteilen.

Entscheidungstexte
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